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Ablaufplan (B) zur Verlegung Teilstrang-1

1. Ablaufbeschreibung

Der Teilstrang-1 wird ab Schieber vor den Parzellen P-96 / P-65 quer über den Amselweg 
bis zur Parzelle P-97 und weiter entlang der nördlichen Außenhecke durch die Parzellen 
P-97 und P-120 sowie dann über den Gartenweg zwischen der östlichen Außenhecke und 
den Parzellen P-119 bis P-115 in einem 50 cm tiefen Graben verlegt.

Der Teilstrang-1 besteht aus einem PE-Schlauch 63 x 5,8 mm, der bis zur Anbindung an 
den Schieber und Einbindung der o.g. Parzellen mit Endkappen verschlossen wird. Der 
Schlauch wird sofort nach den Fräs- und Grabarbeiten in den Graben eingelegt und dann 
der Graben wieder zugeschüttet und verdichtet. Die mit Endkappen geschützten Schlau-
chenden ragen an den Grabenenden noch ca. 1,00 bis 2,00 m für die späteren Anschluss-, 
Reinigungs- und Prüfarbeiten heraus.

Die Anschlußarbeiten am Schieber vor den Parzellen P-96 / P-65 werden als Fremdlei-
stung von einer Fachfirma durchgeführt. Diesen Arbeiten gehen die Einbindungen der be-
troffenen Parzellen voraus. Dazu werden an zuvor von den Parzellen-Nutzern selber fest-
gelegten Übernahmepunkten hinterm Gartenzaun in Flucht zum bereits verlegten Haupt-
strang in Handschachtung Stichgräben und Kopflöcher geschaffen. Die Einbindung der zu 
den Übernahmepunkten verlegten PE-Schläuche 32 x 5,8 mm in den Hauptstrang erfolgt 
über eingeschweißte PE-Fittinge (T-Stücke 63/32/63 mm), wobei diese Schweißarbeiten 
ebenfalls von einer Fachfirma durchgeführt werden.

Die Enden der in die Parzellen hineinführenden PE-Schläuche werden mit Reduzierstük-
ken 32 mm zu ¾“ versehen, an die dann die Armaturen (Schrägsitzventile oder Kugelhäh-
ne) und Durchflussmengenmesser (Wasserzähler) in Form von Schraubverbindungen an-
geschlossen werden. Diese Übernahmepunkt-Installation hinter dem jeweiligen Parzellen-
zaun befindet sich in einem schützenden Revisionsschacht. Die Anschluss- bzw. Installa-
tionsarbeiten lassen sich als Fremd- oder Eigenleistungen durchführen.

Von diesem Übernahmepunkt aus kann der Parzellen-Nutzer in Eigen- oder Fremdleistung 
eine eigene ¾“ Trinkwasserleitung zu seiner bereits vorhandenen Hauptentnahmestelle 
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fortführern und dort über ein geeignetes T-Stück einbinden, so dass künftig von hier aus 
sein Wasserversorgungssystem eingespeist wird.

2. Vorbereitungsarbeiten

Zunächst ist über weitere Anfragen sowie die Konsultation der Fachfirmen, von denen 
bereits Fremdleistungs-Angebote vorliegen, abzustimmen, in welchem Umfang Material-
lieferungen  und  Arbeitsleistungen  durch  diese  Firmen  vorgenommen werden.  Die  Er-
schließungsarbeiten für die Gräben und Kopfschächte sollen vorzugsweise in Eigenlei-
stung vorgenommen werden. Im Ergebnis der Gespräche wird eine Fremdfirma mit den 
unter 1. beschriebenen Spezialarbeiten und eventuell auch Materiallieferungen beauftragt 
(gebunden). 

2.1. Organisation Arbeitskräfte
Für die Durchführung der Fräs- und Schachtarbeiten ist eine hinreichende Anzahl an Gar-
tenfreunden zu gewinnen: 2 Gartenfreunde für die Bedienung der Grabenfräse, 4 Garten-
freunde für die Handschachtarbeiten.

Die Fachkräfte für die Durchführung der PE-Schweiß- und die Anschlussarbeiten bis zu 
den Übergabepunkten (Revisionsschächte) sowie am  Schieber vor den Parzellen P-96 / P-
65 stellt die von uns dafür beauftragte Fachfirma bereit.

2.2. Baufreiheit
Die Nutzer der Parzellen P-97 und P-115 schaffen entlang der o.g. Außenhecken durch 
Beräumung  usw.  eine  hinreichende  Baufreiheit  für  die  vorgesehenen  Grabenfräs-  und 
Handschachtarbeiten. Gleichermaßen halten die Nutzer der Parzellen P-115 bis P-119 den 
schmalen Gartenweg frei.

2.3. Materialbeschaffung
Im Ergebnis der Verhandlungen mit der ausgewählten Fachfirma wird das benötigte Ma-
terial von dieser Fachfirma geliefert oder aber selber bestelllt.

2.4. Beschaffung Maschinen und Geräte
Sofern die von uns beauftragte Fachfirma für die in Eigenleistung vorgesehenen Fräs- und 
Schachtarbeiten keine Maschinen und Geräte bereitstellt, sind diese selber zu beschaffen. 
Es werden eine geeignete Grabenfräse (Frästiefe 50 cm) und genügend Spaten, Schaufeln 
und gegebenenfalls Spitzhacken sowie Handstampfer beschafft bzw. bereitgehalten.



3. Durchführung

3.1. Untergrundbefundung und Kennzeichnungen
Bevor mit den Grabenfräs- und Handschachtarbeiten begonnen wird, ist zur Vermeidung 
unnötiger Schäden mit dafür geeigneten Mitteln und Methoden herauszufinden, ob andere 
wasser- und stromführende Leitungen sowie sonstige Hindernisse überquert werden müs-
sen. Davon sind eventuelle (zuvor nicht abgesehene) Umgehungen o.ä. abhängig. Diese 
Stellen sind für die Trassierung besonders zu kennzeichnen.

Weiterhin haben die betroffenen Parzellen-Nutzer bis dahin die von ihnen für den Einbau 
und die Installation vorgesehenen Übergabepunkte (Revisionsschacht mit Armaturen und 
Wasserzähler) festzulegen und mit Pflöcken zu kennzeichnen.

3.2. Graben-Fräs- und Schachtarbeiten sowie Verlegung Hauptleitung 
Die Graben-Fräs- und Schachtarbeiten werden am  Schieber vor den Parzellen P-96 / P-65 
begonnen und über die unter 1. genannten Parzellen und Wege fortgeführt. Bei hinrei-
chender Grabenlänge (ca. 3,00 – 5,00 m) wird sogleich der PE-Schlauch 63 x 5,8 mm 
nachführend hineingelegt und darüber der Graben wieder zugeschüttet und verdichtet. 
Auf diese Weise werden sowohl Gefahrenstellen (Stolpern, Stürze) vermieden als auch 
Auskolkungen, Einstürze und Dergleichen bei sehr nasser Witterung (Regen u.ä.). Diese 
Arbeiten enden vor der Parzelle P-115. Die Enden des verlegten PE-Schlauches ragen ca. 
2,00 m aus dem Boden heraus und werden mit Endkappen verschlossen.

3.3. Anschlusspunkte
Sofern es keine organisatorischen bzw. technologischen Störungen gibt, sollten folgende 
Arbeiten stets in sich abgeschlossen erfolgen, d.h. ein Anschlusspunkt wird vorzugsweise 
erst völlig fertiggestellt, bevor die Bearbeitung des nächsten Anschlusspunktes beginnt:

Die Einbindungspunkte an der Hauptleitung sowie die Gruben für die Revisionsschächte 
in den Parzellen (Übergabepunkte) werden über Handschachtungen (ca. 50 x 50 bis 80 x 
80  cm)  freigelegt,  die  kurzen  Gräben  dazwischen  werden  ebenfalls  von  Hand  ausge-
schachtet.

Die beauftragte Fachfirma bindet die PE-Fittinge (Anschluß- und T-Stücke) über Schweiß-
arbeiten in die Hauptleitung 63 x 5,8 mm ein. Gleichermaßen werden die in die Parzellen 
hineinführenden Nebenleitungen 32 x 5,8 mm eingeschweißt. An die Enden dieser Neben-
leitungen werden dann die Reduzierstücke 32 mm zu ¾“ und die 3/4“-Verbindungsele-
mente zu den darauf folgenden Armaturen angeschlossen.



3.4. Anbindung an das vorhandene Wassersystem
Diese Anbindung an den Schieber vor den Parzellen P-96 / P-65 erfolgt ausschließlich 
durch das beauftragte Fachunternehmen. Nach der Anbindung wird das komplette neu 
verlegte System gespült, danach wieder geschlossen und einer längeren Druckprobe unter-
zogen. Zeigt sich das System ohne Druck- und Wasserverlust als dicht, so kann es für die 
angebundenen Parzellen zur Nutzung freigegeben werden.

Den Parzellen-Nutzern wird empfohlen, zeitnah eine geeignete Leitung vom Anschluss-
punkt  am Revisionsschacht  zu  seiner  bisherigen  Hauptwasserentnahmestelle  in  Eigen- 
oder  Fremdleistung  zu  verlegen,  da  das  bisherige  marode  Wasserversorgungssystem 
schrittweise stillgelegt wird. Die AG WASSER kann dann dazu beratend zur Seite stehen. 
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